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1. Instanz

Aktenzeichen S 35 AL 523/00
Datum 10.01.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 AL 78/03
Datum 20.08.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
10.01.2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Erstattung von BeitrÃ¤gen zur
Arbeitslosenversicherung streitig.

Der 1955 geborene KlÃ¤ger ist seit 01.10.1987 als Kraftfahrer und
Gartenbauarbeiter in der Firma seiner Ehefrau "Garten J. , Inhaberin E. D." saisonal
beschÃ¤ftigt. In der Zeit vom 19.12.1988 bis 01.04.1989 bezog er von der
Beklagten Arbeitslosengeld (Alg) in HÃ¶he von insgesamt DM 2.763,00, vom
29.11.1989 bis 05.03.1990 in HÃ¶he von DM 3.280,70, vom 01.12.1990 bis
11.04.1991 in HÃ¶he von DM 4.192,68, vom 09.12.1991 bis 01.03.1992 in HÃ¶he
von DM 4.811,80 und vom 14.12.1992 bis 03.04.1993 in HÃ¶he von DM 5.443,20.

Nachdem das Bayer. Landessozialgericht (LSG) mit rechtskrÃ¤ftigem Urteil vom

                               1 / 6



 

01.10.1998 â�� Az.: L 9 AL 183/97 â�� die Arbeitnehmereigenschaft des KlÃ¤gers
verneint hatte, beantragten dieser und seine Ehefrau am 04.01.1999 die Erstattung
der fÃ¼r ihn vom 05.04.1993 bis 30.04.1999 geleisteten BeitrÃ¤ge zur
Arbeitslosenversicherung in HÃ¶he von insgesamt DM 15.857,80 (je DM 7.928,90
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile).

Mit Bescheid vom 25.10.1999 lehnte die Beklagte eine Zahlung mit der
BegrÃ¼ndung ab, es seien im Zeitraum vom 05.04.1993 bis 30.04.1999 an die AOK
P. BeitrÃ¤ge zur Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit in HÃ¶he von DM 15.857,80
(Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) zu Unrecht abgefÃ¼hrt worden. Der
Erstattungsanspruch sei um das in der irrtÃ¼mlichen Annahme der Beitragspflicht
gezahlte Alg in HÃ¶he von DM 20.491,38 zu mindern, so dass sich kein
Auszahlungsbetrag ergebe. Mit Widerspruch machte der KlÃ¤ger geltend, es sei
unzulÃ¤ssig, den geltend gemachten Erstattungsbetrag von DM 15.857,80 um
einen nicht nachgewiesenen Leistungsbetrag zu kÃ¼rzen, weil dieser der
VerjÃ¤hrung unterliege. Mit Widerspruchsbescheid vom 29.02.2000 wies die
Beklagte den Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Zur BegrÃ¼ndung seiner dagegen zum Sozialgericht (SG) MÃ¼nchen erhobenen
Klage hat der KlÃ¤ger vorgetragen, die von der Beklagten vorgenommene
Verrrechnung mit irrtÃ¼mlich erbrachten Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung erfolge zu Unrecht, da sie sich auf Zahlungen beziehe, die
vor dem 05.04.1993 geleistet worden seien. AuÃ�erdem stehe einer Verrechnung
sowohl der Bewilligungsbescheid Ã¼ber die erbrachten Leistungen als auch die
Einrede der VerjÃ¤hrung entgegen.

Mit Ã�nderungsbescheid vom 21.06.2000, der gemÃ¤Ã� Â§ 96 Sozialgerichtsgesetz
(SGG) zum Gegenstand des Klageverfahrens wurde, hat die Beklagte dem KlÃ¤ger
einen Betrag von DM 497,91 erstattet und festgestellt, dass fÃ¼r die Zeit vom
01.01.1987 bis 30.04.1999 an die AOK P. BeitrÃ¤ge zur Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit
in HÃ¶he von DM 21.407,20 entrichtet worden seien und dieser Erstattungsbetrag
um das irrtÃ¼mlich gezahlte Alg in HÃ¶he von DM 20.491,38 zu kÃ¼rzen sei.

Mit Urteil vom 10.01.2003 hat das SG die Klage abgewiesen. Nach Â§ 351 Drittes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) i.V.m. Â§ 26 Abs.2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB IV) seien BeitrÃ¤ge zu erstatten, wenn sie zu Unrecht entrichtet worden seien.
Wie zwischen den Parteien unstreitig und mit Urteil des LSG vom 01.10. 1998 (L 9
AL 183/97) rechtskrÃ¤ftig festgestellt worden sei, habe der KlÃ¤ger als Kraftfahrer
und Gartenbauarbeiter in der Firma "Garten J." nicht in einem die Beitragspflicht zur
Arbeitslosenversicherung begrÃ¼ndenden BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gestanden.
Deshalb habe die Beklagte seit 01.01.1987 vom KlÃ¤ger zu Unrecht
Beitragsleistungen erhalten, die zu erstatten seien. Die ErstattungsansprÃ¼che
wÃ¼rden der VerjÃ¤hrung nach Â§ 27 Abs. 2 SGB IV unterliegen. Die Beklagte habe
sich nicht auf VerjÃ¤hrung berufen. Ob sie die Einrede der VerjÃ¤hrung geltend
mache, lÃ¤ge in ihrem pflichtgemÃ¤Ã�en Ermessen. Sie habe ihr Ermessen
dahingehend ausgeÃ¼bt, dass der KlÃ¤ger nicht besser oder schlechter gestellt
werden solle, wie er stehen wÃ¼rde, wenn BeitrÃ¤ge zu Unrecht fÃ¼r ihn nicht
entrichtet worden wÃ¤ren. Sie habe deshalb die vom 01.01.1987 bis 30.04.1999
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fÃ¼r den KlÃ¤ger geleisteten Beitragszahlungen in HÃ¶he von DM 21.407,20
(Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) um das in den Jahren 1988 bis 1993
gewÃ¤hrte Alg gekÃ¼rzt, wie es Â§ 351 SGB III vorsehe. FÃ¼r die Erstattung zu
Unrecht gezahlter BeitrÃ¤ge gelte nach dieser Bestimmung, dass abweichend von 
Â§ 26 Abs. 2 SGB IV sich der zu erstattende Betrag um den Betrag der Leistung
mindere, der in irrtÃ¼mlicher Annahme der Versicherungspflicht bezahlt worden
sei. Danach stehe dem KlÃ¤ger ein Auszahlungsbetrag von DM 457,91 (21.407,20
DM â�� 20.491,38 DM = 915,82 DM: 2) zu. Denn der Grundsatz von Treu und
Glauben verbiete, dass Versicherte, die Leistungen in Anspruch genommen hÃ¤tten,
ihre beitragsmÃ¤Ã�ige Beteiligung an den Aufwendungen der
Versichertengemeinschaft im Wege von ErstattungsansprÃ¼chen rÃ¼ckgÃ¤ngig
machen (vgl. Urteil des BSG vom 07.11.1995 â�� 12 RK 19/94). Das von Gagel (SGB
III â�� AFG zu Â§ 351 ErlÃ¤uterung 17) zitierte Beispiel, dass lediglich ein Beitrag zu
Unrecht entrichtet wurde, der aber zur ErfÃ¼llung der Anwartschaftszeit gefÃ¼hrt
hat, und die LeistungsgewÃ¤hrung also auf Zeiten beruhe, die Ã¼berwiegend
anwartschaftsbegrÃ¼ndend gewesen sein, liege hier nicht vor. Auch der Einwand
des KlÃ¤gers, die Alg-Zahlungen seien aufgrund bestandskrÃ¤ftiger
Bewilligungsbescheide gewÃ¤hrt worden, unterlÃ¤gen der VerjÃ¤hrung und
kÃ¶nnten daher nicht zurÃ¼ckgefordert werden, greife nicht, weil der Gesetzgeber
in Â§ 351 SGB III fÃ¼r die Beitragserstattung eine Sonderregelung getroffen habe,
die den allgemeinen Bestimmungen Ã¼ber die RÃ¼cknahme von rechtswidrigen
begÃ¼nstigenden Verwaltungsakten vorgehe.

Zur BegrÃ¼ndung seiner Berufung fÃ¼hrt der KlÃ¤ger aus, zu Unrecht komme das
SG in seiner Entscheidung zu dem Schluss, dass auch die Verrechnung der vor dem
05.04.1993 gewÃ¤hrten Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung zulÃ¤ssig sei.
Dies widerspreche dem Wortlaut des Â§ 351 SGB III, ebenso des Â§ 26 Abs. 2 SGB IV
. Nach Â§ 26 Abs. 2 SGB IV seien zu Unrecht entrichtete BeitrÃ¤ge zu erstatten, es
sei denn, dass der VersicherungstrÃ¤ger bis zur Geltendmachung des
Erstattungsanspruchs aufgrund dieser BeitrÃ¤ge oder fÃ¼r den Zeitraum, fÃ¼r den
die BeitrÃ¤ge zu Unrecht entrichtet worden seien, Leistungen erbracht oder zu
erbringen habe. Â§ 351 SGB III nehme hierauf Bezug und mildere die Rechtsfolgen
von Â§ 26 Abs. 2 SGB IV dahingehend ab, dass fÃ¼r den Fall, dass aufgrund der
BeitrÃ¤ge Leistungen bezogen worden seien, eine RÃ¼ckerstattung nicht gÃ¤nzlich
ausscheide, sondern eine Verrechnung stattzufinden habe. Nach dem klaren
Wortlaut stehe fest, dass eine Verrechnung des Erstattungsanspruchs mit
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung nur insoweit erfolgen dÃ¼rfe, als
aufgrund der zu Unrecht entrichteten BeitrÃ¤ge tatsÃ¤chlich Leistungen gewÃ¤hrt
worden seien. Nachdem jedoch die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung vor
dem 05.04.1993 gerade aufgrund von BeitrÃ¤gen aus frÃ¼heren ZeitrÃ¤umen
gewÃ¤hrt worden seien, scheide eine Verrechnung des Erstattungsanspruchs fÃ¼r
den Zeitraum 05.04.1993 bis 30.04.1999 mit solchen vor dem 05.04.1993
gewÃ¤hrten Leistungen aus. Es obliege der Beklagten, bei jedem Antrag auf
GewÃ¤hrung von Alg die entsprechende Arbeitnehmereigenschaft des
Antragstellers bzw. Leistungspflichtigen zu prÃ¼fen. Sofern nach der PrÃ¼fung
durch das Arbeitsamt ein entsprechender Bescheid erlassen werde, dÃ¼rfe das als
Arbeitnehmer eingestufte Mitglied auch darauf vertrauen, dass die mit der
Einstufung als Arbeitnehmer verbundenen Rechtsfolgen dauerhaft von Bestand
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seien. Soweit das SG darauf verweise, dass Â§ 351 SGB III die Vorschrift des Â§ 45
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) verdrÃ¤nge, gelte dies nur fÃ¼r solche
LeistungsbezÃ¼ge, die aufgrund von beanstandeten Beitragszahlungen geleistet
worden seien. Andernfalls wÃ¼rde dem redlichen Mitglied der
Arbeitslosenversicherung jeglicher Vertrauensschutz auf begÃ¼nstigende
Verwaltungsakte genommen. Soweit das SG den Grundsatz von Treu und Glauben
bemÃ¼he, sei daraufhinzuweisen, dass nicht er zu verantworten habe, dass er zu
Unrecht BeitrÃ¤ge geleistet und Leistungen bezogen habe.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 10.01.2003
sowie den Bescheid der Beklagten vom 25.10.1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 29.02.2000 und des Bescheides vom 21.06.2000
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, einen weiteren Betrag in HÃ¶he von
Euro 3.819,35 nebst 4 % Zinsen hieraus seit dem 01.07.1999 an ihn zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass bei isolierter Betrachtungsweise Â§ 26 Abs. 2 SGB
IV die Ansicht des KlÃ¤gers untermauern kÃ¶nne, wonach nur in deckungsgleichen
ZeitrÃ¤umen zu erstattende BeitrÃ¤ge mit erbrachten Leistungen verrechnet
werden kÃ¶nnen. Eine derart isolierte Betrachungsweise widerspreche jedoch den
gesetzlichen Bestimmungen, denn Â§ 351 Abs. 1 SGB III bestimme abweichend von 
Â§ 26 Abs. 2 SGB IV, dass sich der zu erstattende Betrag um den Betrag der
Leistung mindere, der in irrtÃ¼mlicher Annahme der Versicherungspflicht gezahlt
worden sei. Eine Deckungsgleichheit des Erstattungszeitraums mit dem
Leistungszeitraum sei daher nicht erforderlich. Vielmehr mindere sich der
Erstattungsanspruch in seiner Gesamtheit um die irrtÃ¼mlich gezahlten Leistungen
(Niesel, Kommentar zum SGB III, 2. Aufl., Rdnr. 8 zu Â§ 351 SGB III). Angewandt auf
den vorliegenden Rechtsstreit bedeute dies, dass die Leistungen, die der KlÃ¤ger
vom 19.12.1988 bis 03.04.1993 bezogen habe, dem gesamten Zeitraum vom
01.10.1987 bis 30.04.1999 (Beitragsanteil Arbeitnehmer und Arbeitgeber je DM
10.703,60) gegenÃ¼ber gestellt werden dÃ¼rften, in dem der KlÃ¤ger wegen
fehlender Arbeitnehmereigenschaft zu Unrecht BeitrÃ¤ge entrichtet habe, deren
Erstattung er verlangen kÃ¶nne. Demnach wÃ¼rden Leistungen von DM 20.491,38
Alg einem Erstattungsbetrag von DM 21.407,20 gegenÃ¼berstehen. Die Differenz
von DM 915,82 sei je zur HÃ¤lfte dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erstatten,
was mit den Bescheiden vom 21.06.2000 erfolgt sei.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird im Ã�brigen auf den Inhalt der
Verwaltungsunterlagen der Beklagten und der Verfahrensakten beider
RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -), ein AusschlieÃ�ungsgrund (Â§ 144 Abs. 1 SGG)
liegt nicht vor.
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In der Sache erweist sich das Rechtsmittel als unbegrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das SG MÃ¼nchen mit Urteil vom 10.01.2003 die Klage abgewiesen,
da die zugrundeliegenden Bescheide der Beklagten vom 25.10.1999, 29.02.2000
und 21.06.2000 nicht zu beanstanden sind.

Die Leistungen, die der KlÃ¤ger von der Beklagten vom 19.12.1988 bis 01.04.1989
(DM 2.763,00 Alg), vom 29.11.1989 bis 05.03.1990 (DM 3.280,70 Alg), vom
01.12.1990 bis 11.03.1991 (DM 4.192,68 Alg), vom 09.12.1991 bis 31.03.1992 (DM
4.811,80 Alg) und vom 14.12.1992 bis 03.04.1993 (DM 5.443,20 Alg) bezogen hat,
dÃ¼rfen dem gesamten Zeitraum vom 01.10.1987 bis 30.04.1999 (Beitragsanteil
Arbeitnehmer und Arbeitgeber je DM 10.703,60) gegenÃ¼ber gestellt werden, in
dem der KlÃ¤ger wegen fehlender Arbeitnehmereigenschaft zu Unrecht BeitrÃ¤ge
entrichtet hat, deren Erstattung er verlangen kann. Demnach stehen Leistungen
von DM 20.491,38 Alg einem Erstattungsanspruch von DM 21.407,20 gegenÃ¼ber.
Die Differenz von DM 915,82 ist je zur HÃ¤lfte dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zu erstatten, was mit den Bescheiden vom 21.06.2000 auch erfolgt ist.

Nach Â§ 26 Abs. 2 SGB IV sind zu Unrecht entrichtete BeitrÃ¤ge zu erstatten, es sei
denn, der VersicherungstrÃ¤ger hat bis zur Geltendmachung dieser BeitrÃ¤ge im
Rahmen eines Erstattungsanspruchs aufgrund dieser BeitrÃ¤ge oder fÃ¼r den
Zeitraum, fÃ¼r den die BeitrÃ¤ge zu Unrecht entrichtet worden sind, Leistungen
erbracht.

GemÃ¤Ã� Â§ 351 Abs. 1 SGB III gilt fÃ¼r die Erstattung zu Unrecht gezahlter
BeitrÃ¤ge abweichend von Â§ 26 Abs. 2 SGB IV, dass sich der zu erstattende Betrag
um den Betrag mindert, der in irrtÃ¼mlicher Annahme der Versicherungspflicht
gezahlt worden ist. Entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers sind in den
Minderungsbetrag auch die Leistungen der ZeitrÃ¤ume einzubeziehen, fÃ¼r die
keine Beitragserstattung geltend gemacht wird; vielmehr ist der Erstattungsbetrag
um sÃ¤mtliche zu Unrecht erbrachte Leistungen zu mindern. Diese Auslegung des 
Â§ 351 Abs. 1 SGB III ist aufgrund der Besonderheit des
Arbeitslosenversicherungssystems geboten, dem keine Ã�quivalenz von BeitrÃ¤gen
und Leistungen zugrunde liegt. Die fÃ¼r den Erwerb eines Alg-Anspruchs gemÃ¤Ã� 
Â§Â§ 123, 124 SGB III erforderlichen BeitrÃ¤ge sind relativ gering, verglichen mit
dem damit erworbenen Leistungsanspruch. Deshalb wÃ¤re es nicht angemessen, im
Rahmen von Â§ 351 Abs. 1 SGB III nur die Leistungen zu berÃ¼cksichtigen, die
aufgrund zu erstattender BeitrÃ¤ge erworben und ausgeschÃ¶pft worden sind.

Nach Â§ 27 Abs. 2 SGB IV unterliegen die ErstattungsansprÃ¼che der VerjÃ¤hrung.
Die Beklagte hat sich auf VerjÃ¤hrung nicht berufen. Ob sie die Einrede der
VerjÃ¤hrung geltend macht, liegt in ihrem pflichtgemÃ¤Ã�en Ermessen. In nicht zu
beanstandender Weise hat die Beklagte ihr Ermessen dahingehend ausgeÃ¼bt,
dass der KlÃ¤ger nicht besser oder schlechter gestellt werden solle, wie er stehen
wÃ¼rde, wenn BeitrÃ¤ge zu Unrecht fÃ¼r ihn nicht entrichtet worden wÃ¤ren.

Zu Recht hat das SG in den EntscheidungsgrÃ¼nden des angefochtenen Urteils
auch darauf hingewiesen, dass das von Gagel (SGB III â�� ArbeitsfÃ¶rderung zu Â§
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351 ErlÃ¤uterung 17) zitierte Beispiel, dass lediglich ein Beitrag zu Unrecht
entrichtet wurde, der aber zur ErfÃ¼llung der Anwartschaftszeit gefÃ¼hrt hat und
die LeistungsgewÃ¤hrung also auf Zeiten beruht, die Ã¼berwiegend
anwartschaftsbegrÃ¼ndend waren, hier nicht vorliegt. Nicht zu beanstanden ist
auch der Hinweis des SG, dass der KlÃ¤ger mit seinem Einwand, die Alg-Zahlungen
seien aufgrund bestandskrÃ¤ftiger Bewilligungsentscheidungen gewÃ¤hrt worden,
die der VerjÃ¤hrung unterlÃ¤gen und daher nicht zurÃ¼ckgefordert werden
kÃ¶nnten, hier nicht greift. Der Gesetzgeber hat in Â§ 351 SGB III fÃ¼r die
Beitragserstattung eine Sonderregelung getroffen, die den allgemeinen
Bestimmmungen Ã¼ber die RÃ¼cknahme von rechtswidrigen begÃ¼nstigenden
Verwaltungsakten vorgeht.

Somit war die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des SG MÃ¼nchen vom
10.01.2003 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision wurde wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr.
1 SGG zugelassen.

Erstellt am: 15.12.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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